
265 der Beilagen zu d~n steno graphischen Protokollen des Nationalrates XIV. GP 

Bericht 

des Verfassungsausschusses 

über die Regierungsvorlage (96 der Bei
lagen): Bundesgesetz, mit dem das Verfas
sungsgerichtshofgesetz 1953 geändert wird 

Der vorliegende Gesetzentwurf enthält vor 
allem Bestimmungen 'über das Verfahren vor 
dem Verfassungsgerichtshof bei einem Antrag 
auf Feststellung des Vorliegens und der Erfül
lung von Vereinbarungen zwischen Bund und 
Länden1 oder der Länder untereinander im Sinne 
des Art. 138 a B-VG. Er regelt ferner den Fall 
der Anfechtung von Verordnungen und Ge
setzen, die ohne Fällung einer gerichtlichen Ent
scheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides 
für eine Person wirksai:n werden, durch diese 
beim Verfassungsgerichtshof und trägt den durch 
das Bundesverfassungsgeseti vom 15. Mai 1975, 
BGBI,. Nr. 302, geschaffenen Bestimmungen über 
die Anfechtung von Gesetzen durch ein Drittel 
der Abgeordneten zum Nationalrat und zu den 
Landtagen Rechnung. Schließlich sollen die Be
stimmungen des Verfassungsgerichtshofgesetzes 
1953 auch den neugefaßten Vorschriften des 
Art. 141 Abs. 2 B-VG über den Zeitpunkt des 
Mandatsverlustes im Falle der Notwendigkeit 
der Wiederholung einer Wahl zum Nationalrat 
oder zu einem Landtag angepaßt werden. 

Dr. Prader 
Berichterstatter 

Der Verfassungsausschuß hat die Vorlage erst
malig am 3. März 1976 in Verhandlung gezogen 
und einen Unteiausschuß gewählt, dem von der 
SPödie Abgeol'dneten Dr. 'Beatrix E y p e 1-
tau e r, Dr. G rad e n e g ger, DDr. He seI e, 
Thalhammer und Dr. Tull, von der 
öVP die Abgeordneten Dr. E r mac 0 r a, 
Dr. Ne iss e r, Dr. Pe I i ka n und Dok
tor P rad e r und von' der FPO der Abge~ 
ordnete Dr. B r 0 e s i g k e angehörten. 

Der Unterausschuß hat die Vorlage am 2. Juni 
1976' der Vorbehandlung unterzogen und als 
Ergebnis seiner Beratungen einvernehmlich einige 
Knderungen vorgeschlagen. 

Am 3. Juni 1976 hat der Verfassungs ausschuß 
den Bericht des Unterausschusses entgegengenom
men und einstimmig beschlossen, dem Hohen 
Hause die Annahme des Gesetzmtwurfes in der 
vom Unterausschuß vorgeschlagenen Fassung zu 
empfehlen. 

Der Verfassungsausschuß stellt somit den A n-
t rag, der Nationalrat wolle' dem a n' g e- . / . 
s chI 0 s sen enG e set zen t w u r f die ver
fassungsmäßige Zustimmung erteilen. 

Wien, 1976 06 03 

Thalhammer . 
Obmann 
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2 265 der Beilagen 

). 

Bundesgesetz vom XXXXXXXXXX, 
mit dem das Verfassungsgerichtshofgesetz 

1953 geändert wird 

Der Nationalrat hat'beschlossen: 

Artikel I 

Das Verfassungsgerichtshofgesetz 1953, BGBl. 
Nr. 85, in der Fassung der Bundesgesetze vom 
25. Juli 1956, BGBl. Nr. 171, vom 22. Jänner 1958, 
BGBl. Nr. 18, vom 15. Juli 1964, BGBl. Nr. 185, 
vom 16. Dezember 1964, BGBl. Nr. 297, des 
§ 170 Z. 4 des Beamten-Kranken- und Unfall
versicherungsgesetzes vom 31. Mai 1967, BGBL 
Nr. 200, und des Bundesgesetzes vom 9. Juli"1972, 
BGBl. Nr. 275, sowie der Kundmachung vom 
19. September 1961, BGBl. Nr. 232, wird ge
ändert wie folgt: 

1. Der § 6 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Im Falle der Verhinderung eines Mit

gliedes ist ein Ersatzmitglied zu laden. Dabei 
ist tunliehst darauf Rücksicht zu nehmen, ob 
das verhinderte Mitglied auf V orschlag der Bun
desregierung, auf Vorschlag des Nationalrates 
oder auf Vorschlag des Bundesrates ernannt 
worden ist. Das gleiche gilt, falls die Stelle eines 
Mitgliedes frei geworden ist, bis zu ihrer Be
setzung." 

2. Der § 7 Abs. 2 lit. c hat zu lauten: 

"c) über alle Fälle, in denen die Verletzung 
eines verfassungsgesetzlich gewährleiste
ten Rechts durch Ausübung unmittelbarer 
verwaltungsbehärdlicher Befehls- und 
Zwangs gewalt behauptet wird;". 

3. Im § 7 Abs. 2 erhalten die bisherigen lit. c 
und d die Bezeichnung "d" und "e". 

4. Nach § 13 ist folgender § 13 a einzufügen: 

,,§ l3 a. (1) Beim Verfassungsgerichtshof ist 
ein Evidenzbüro einzurichten. Betraut der Prä
sident ein Mitglied des Verfassungs gerichtshofes 
mit der Leitung des Evidenzbüros, so ist jenes 

. hinsichtlich der ge1dcntschädigungs- und pen
sionsrechtIichen Ansprüche einem ständigen Re
ferenten gleichges teIlt. 

"(2) Dem Evidenzbüro obliegt insbesondere 
die übersichtliche Erfassung der Erkenntnisse 
des Verfassungsgerichtshofes, im Bedarfsfalle 
auch der Entscheidungen anderer oberster Ge
richte, und des einschlägigen Schrifttums." 

5. Der § 17 hat zu lauten: 

§ 17. (1) Jeder Eingabe sind so viele Aus
fer,tigungen der Eingabe und jeder Beilage anzu
schließen, daß jeder nach dem Gesetze zur Ver
handlung zu ladenden Partei (Behörde) ein 
Exemplar zugestellt werden kann. 

. (2) Klagen nach § 37, Anträge nach den §§ 46, 
48, 50, 57, 62 und 66 sowIe Beschwerden sind, 
wenn sie nicht unter die Bestimmung des § 24 
Abs. 1 fallen, durch einen bevollmächtigten 
Rechtsanwalt einzubringen. 

(3) Anträge eines Drittels der Mitglieder des 
Nationalrates oder eines Landtages gemäß Art. 140 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungs gesetzes müssen 
nicht durch einen bevollmächtigten Rechtsanwalt 
eingebracht werden. 

(4) Die Eingaben können auch Rechtsaus
führungen enthalten." 

6. Nach § 56 ist" folgender Abschnitt "D" 
einzufügen: 

"D. Bei einem Antrag auf Feststellung des 
Vorliegens und der Erfüllung von Vereinba
rungenzwischen Bund und Ländern oder der 
Länder untereinander (Art. 138 ades Bundes-

Verfassungsgesetzes ) 

§ 56 a. (1) Der Antrag im Sinne des Art. 138a 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes hat die 
Feststellung zu begehren, daß 

1. eine Vereinbarung zwischen dem Bund und 
einem oder mehreren Ländern vorliegt oder nicht 
vorliegt oder 

2. eine aus einer Vereinbarung zwischen dem 
Bund und einem oder mehreren Ländern fol
gende Verpflichtung erfüllt oder nicht erfüllt 
worden ist. 
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265 der Beilagen 3 

(2) Der Abs. 1 gilt für Vereinbarungen der 
Länder untereinander sinngemäß. 

(3) Der Antrag ist im einzelnen zu begründen. 

§ 56 b. (1) Der Präsident ordnet ohne Verzug 
die öffentliche mündliche Verhandlung an. Zu 
dieser sind die an der Vereinbarung beteiligten 
Regierungen zu laden. Der Bundesregierung ob
liegt die Vertretung des Bundes, der jeweiligen 
Landesregierung die Vertretung des Landes. 

(2) Zugleich mit der Anberaumung der Ver
handlung werden die an der Sache beteiligten 
Regierungen aufgefordert, eine schriftliche Äuße
rung dem Verfassungsgerichtshof so rechtzeitig 
vorzulegen, daß sie spätestens eine Woche vor 
der Verhandlung dem Gerichtshof vorliegt. Der 
Verfassungsgerichtshof kann auch die anderen 
an der Vereinbarung beteiligten Regierungen 
zur Abgabe von Äußerungen auffordern." 

7. Die bisherigen Abschnitte D bis I erhalten 
die Bezeichnung E bis J. 

8. Der § 57 hat zu lauten: 
,,(1) Der Antrag, eine Verordnung ,als gesetz

widrig aufzuheben, muß begehren, daß entweder 
die Verordnung ihrem ganzen Inhalte nach oder 
daß bestimmte Stellen der Verordnung als ge
setzwidrig aufgehoben werden. Der Antrag hat 
die gegen die Gesetzmäßigkeit der Verordnung 
sprechenden Bedenken im einzelnen darzulegen. 
Wird ein solcher Antrag von einer Person ge
stellt, die unmittelbar durch die Gesetzwidrig
keit ,der Verordnung in ihren Rechten verletzt 
zu sein behauptet, so ist auch darzutun, inwie
weit die Verordnung ohne Fällung einer gericht
lichen Entscheidung oder ohne Erlassung eines 
Bescheides für sie wirksam geworden ist. 

'(2) Von einem Gericht kann der Antrag auf 
Aufhebung einer Verordnung oder von bestimm
ten Stellen einer solchen nur dann gestellt werden, 
wenn die Verordnung vom Gericht in der an
hängigen Rechtssache unmittelbar anzuwenden 
oder wenn die Gesetzmäßigkeit der Verordnung 
eine Vorfrage für die Entscheidung der bei die
sem Gericht anhängigen Rechtssache ist. 

(3) Hat ein Gericht einen Antrag auf Auf
hebung einer Verordnung oder von bestimmten 
Stellen einer solchen gestellt, so dürfen in dieser 
Sache bis zur Verkündung bzw. Zustellung des 
Erkenntnisses des Verfassungsgerichtshofes nur 
solche gerichtliche Handlungen vorgenommen 
oder Entscheidungen und Verfügungen getroffen 
werden, die durch das Erkenntnis des Verfas
sungsgerichtshofes nicht beeinflußt werden kön
nen oder die die Frage nicht abschließend re
geln und keinen Aufschub gestatten. 

(4) Hat das Gericht die Verordnung, deren 
Überprüfung es beantragt hat, nicht mehr anzu-

'wenden, so hat es den Antrag unverzüglich zu
. rückzuziehen. " 

9. Der § 58 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Der Präsident ordnet ohne Verzug die 

Verhandlung an. Zu dieser sind der Antragsteller 
sowie die Verwaltungs behörde, die die Verord
nung erlassen hat, und die zuständige oberste Ver
waltungsbehörde des Bundes oder des Landes, 
die zur . Vertretung der angefochtenen Verord
nung berufen ist, und - wenn der Antrag von 
einem Gericht gestellt worden ist - auch die 
an der Sache beteiligten Parteien zu laden." 

10. Der § 60 hat zu lauten: 
,,(1) Das Erkenntnis des Verfassungs gerichts

hofes ist dem Antragsteller unverzüglich zuzu
stellen. Wenn den Antrag ein Gericht gestellt 
hatte, so hat es das Verfahren sofort weiterzufüh
ren. Bei der Entscheidung der anhängigen Rechts
sache ist das Gericht an die Rechtsanschauung 
gebunden, die der Verfassungsgerichtshof in dem 
Erkenntnis über die Gesetzmäßigkeit der Ver
ordnung ausgesprochen hat. 

(2) Das Erkenntnis des Verfassungsgerichts
hofes ist auch der Behörde, die die Verordnung 
erlassen hatte, zuzustellen. Lautet es auf Auf
hebung einer Verordnung, so muß in der nach 
Art. 139 Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes 
zu erlassenden Kundmachung zum Ausdruck 
gebracht werden, daß die Verordnung durch das 
genau zu bezeichnende Erkenntnis des Ver
fassungsgerichtshofes aufgehoben worden ist.« 

11. Nach § 61 ist folgender § 61 a einzufügen: 
,,§ 61 a. Wurde das Verordnungsprüfungsver

fahren auf Antrag einer Person, die unmittelbar 
durch die Gesetzwidrigkeit der Verordnung in 
ihren Rechten verletzt zu sein behauptet, einge
leitet, so sind ihr im Falle des Obsiegens die er
wachsenen Prozeßkosten von dem Rechtsträger 
zu ersetzen, für den die Behörde bei Erlassung 
der Verordnung gehandelt hat." 

12. Der § 62 hat zu lauten: 
,,(1) Der Antrag, ein Gesetz als verfassungs

widrig aufzuheben, muß begehren, daß entweder 
das Gesetz seinem ganzen Inhalte nach oder daß 
bestimmte Stellen des Gesetzes als verfassungs
widrig aufgehoben werden. Der Antrag hat die 
gegen die Verfassungsinäßigkeit des Gesetzes 
sprechenden Bedenken im einzelnen darzulegen. 
\Vird ein solcher Antrag von einer Person gestellt, 
die unmittelbar durch die Verfassungswidrig
keit des Gesetzes in ihren Rechten verletzt zu 
sein behauptet, so ist auch darzutun, inwieweit 
das Gesetz ohne Fällung einer gerichtlichen Ent
scheidung oder ohne Erlassung eines Bescheides 
für sie wirksam geworden ist. . 

(2) Anträge gemäß Abs. 1, die von einem Drit
tel der Mitglieder des Nationalrates oder eines 
Landtages eingebracht· werden und nicht die 
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4 265 der Beilagen 

Unterschrift eines bevollmächtigten Rechtsan
waltes tragen, sind von allen Antragstellern 
zu unterfertigen. Die Antragsteller haben einen 
oder mehrere Bevollmächtigte namhaft zu ma
chen. Wird ein solcher nicht ausdrücklich nam
haft gemacht, so gilt der erstunterzeichnete An
tragsteller als Bevollmächtigter. 

(3) Hat ein Gericht~einen Antrag auf Aufhe
bung eines Gesetzes oder von bestimmten Stellen 
eines solchen gestellt, so dürfen in dieser Sache 
bis zur Verkündung bzw. Zustellung des Er
kenntnis ses des Verfassungsgerichtshofes nur 
solche gerichtliche Handlungen vorgenommen 
oder Entscheidungen und Verfügungen getrof
fen werden, die durch das Erkenntnis. des V erfas~ 
sungsgerichtshofes nicht beeinflußt werden kön
nen oder die die Frage niCht abschließend regeln 
und keinen Aufschub gestatten. 

(4) Hat das Gericht das Gesetz, dessen Über
prüfung es beantragt hat, nicht mehr anzuwenden, 
so hat es den Antrag unverzüglich zurück
zuziehen. " 

13. Der § 63 Abs. 1 hat zu lauten: 
,,(1) Der Präsident ordnet ohne Verzug die 

Verhandlung an. Zu dieser sind der Antragsteller 
und die zur Vertretung des angefochtenen Ge
setzes berufene Regierung zu laden. Zur Ver
tretung eines angefochtenen Bundesgesetzes ist 
die Bundesregierung, eines angefochtenen Landes
gesetzes die Landesregierung berufen. Ist der An
trag vom Verwaltungs gerichtshof, vom Obersten 
Gerichtshof oder von einem zur Entscheidung in 
zweiter Instanz berufenen Gericht g",stellt worden, 
so sind auch die an der Sache beteiligten Parteien 
zu laden." . 

14. De~ § 64 Abs. 2 hat zu lauten: 
,,(2) Lautet das Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes auf Aufhebung, so ist es auch dem 
Bundeskanzler oder dem zuständigen Landes
hauptmann zuzustellen. In der nach Art. 140 
Abs. 5 des Bundes-Verfassungsgesetzes zu er
lassenden Kundmachung muß zum Ausdruck 
gebracht werden, daß das Gesetz durch das ge
nau zu bezeichnende Erkenntnis des Verfassungs
gerichtshofes aufgehoben worden ist." 

15. Nach §65 ist folgender § 65a einzufügen: 

,.§ 65 a. Wurde das Gesetzesprüfungsverfahren 
auf Antrag einer Person, die unmittelbar durch 
die Verfassungswidrigkeit des Gesetzes in ihren 
Rechten verletzt zu sein. behauptet, eingeleitet, 
so sind ihr im Falle des Obsiegens die erwachse
nen Prozeßkosten im Falle eines Bundesgesetzes 
vom Bund, im Falle. eines Landesgesetzes vom 
betreffenden Land zu ersetzen." 

16. Im § 66 hat die Zitierung "Abschnittes E" 
nunmehr "Abschnittes F"und die Zitierung "Ab

- schnittes D" nunmehr "Abschnittes E" zu lauten. 

17. Die Z. 1 des § 66 hat zu lauten: 
,,1. Zur Verhandlung sind der Antragsteller 

und die Verwaltungsbehörde, die den Staatsver
trag abgeschlossen hat, zuladen. Zur Vertretung 
eines vom Bundespräsidenten abgeschlossenen 
Staatsvertrages ist die Bundesregierung berufen. 
Ist der Antrag von einem Gericht gestellt worden, 
so sind auch die an der Sache beteiligten Parteien 
zu laden." 

18. Die Z. 4 des § 66 hat zu lauten: 
,,4. Wird in dem Erkenntnis des Verfassungs

gerichtshofes die Rechtswidrigkeit festgestellt, 
so muß in der nach Art. 140a des Bundes-Ver
fassungsgesetzes im Zusammenhang mit Art. q9 
Abs. 5 oder Art. 140 Abs. 5 des Bundes-Ver
fassungs gesetzes zu erlassenden Kundmachung· 
zum Ausdruck gebracht werden, daß der Staats
vertrag nach dem. genau zu bezeichnenden Er
kenntnis des Verfassungsgerichtshofes von den 
zu seiner Vollziehung berufenen Organen nicht 
anzuwenden und die Wirksamkeit eines all
fälligen, diesen Staatsvertrag betreffenden Be
schlusses nach Art. 50 Abs. 2 des Bundes-Ver
fassungsgesetzes oder einer allfälligen Anord
nung nach Art. 65 Abs. 1 zweiter Satz des Bun-
des-Verfassungsgesetzes erloschen ist." . 

19. Der § 70 Abs. 5 hat zu lauten: 
,,(5) In den Fällen der Abs. 1 bis 3 ist das Erkennt

nis des Verfassungsgerichtshofes dem Vorsitzen
den des betreffenden Vertretungskärpers (der 
gesetzlichen beruflichen Vertretung selbst) un~ 
verzüglich zuzustellen. Jene Personen,· deren 
Wahl durch das Erkenntnis als aufgehoben oder 
als nichtig erklärt anzusehen ist, haben von dem 
dieser Zustellung folgenden Tag an den Beratun
gen des betreffenden Vertretungskörpers fernzu
bleiben und' sich der Führung der Geschäfte 
in der Landesregierung (im Gemeindevorstand, 
in der gesetzlichen beruflichen Vertretung) zu 
enthalten. Ist jedoch auf Grund des aufhebenden 
Erkenntnisses des Verfassungs gerichtshofes die 
teilweise oder gänzliche Wiederholung der Wahl 
des Nationalrates oder eines Landtages erforder
lich, so verlieren die betroffenen Mitglieder dieser 
Vertretungs körper ihr Mandat erst im Zeitpunkt 
der Übernahme desselben durch die in der Wie
derholungswahl gewählten Mitglieder." 

20. Der § 71 a hat zu lauten: 
,,§ 71 a. (1) Die Anfechtung des Bescheides einer 

Verwaltungs behörde, mit dem derVerlust des Man
dates in einem allgemeinen Vertretungskörper, 
der Funktion in einem Gemeindevorstand oder 
in einem satzungs gebenden Organ (Vertretungs
körper) einer gesetzlichen beruflichen Ve:rtretung 
ausgesprochen wird, kann nur nach Erschöpfung 
des administrativen Instanzenzuges innerhalb 
einer Frist von sechs Wochen nach Zustellung 
des in letzter Instanz ergangenen Bescheides 
erhoben werden. 
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265 der Beilagen 5 

(2) In dem Verfahren vor dem Verfassungsge
richtshof hat auch der Vertretungskörper (die 
gesetzliche berufliche Vertretung) ParteisteIlung. 

(3) Die Anfechtung hat aufschiebende Wirkung. 

(4) Der Verfassungsgerichtshof hat der An
fechtung stattzugeben und den angefochtenen 
Bescheid aufzuheben, wenn die behauptete Rechts
widrigkeit stattgefunden hat. 

(5) Auf das Verfahren sind im übrigen die 
Bestimmungen des § 82 Abs. 3 und 4, der §§ 83, 
84 Abs. 1, 86 und 88 sinngemäß anzuwenden. 
Zur öffentlichen mündlichen Verhandlung sind 
der Anfechtungswerber sowie die Behörde zu 
laden." 

21. Der bisherige Abschnitt I hat zu lauten: 

,,}. Bei Beschwerden wegen Verletzung' ver
fassungsgesetzlich gewährleisteter Rechte 
oder Rechtsverletzungen wegen Anwendung 
einer gesetzwidrigen Verordnung, eines ver
fassungswidrigen Gesetzes oder eines rechts
widrigen Staatsvertrages (Art. 144 des Bun-

des-Verfassungsgesetzes ) 

§ 82. (1) Die Beschwerde gemäß Art. 144 
Abs. 1 des Bundes-Verfassungsgesetzes gegen, 
einen Bescheid kann nur nach Erschöpfung des 
administrativen Instanzenzuges innerhalb einer 
Frist von sechs Wochen nach Zustellung des in 
letzter Instanz ergangenen Bescheides erhoben 
werden. 

(2) Die Beschwerde gemäß Art. 144 Abs .. 1 
des Bundes-Verfassungsgesetzes gegen einen in 
Ausübung unmittelbarer verwaltungs behördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt ergangenen Ver
waltungsakt kann nur innerhalb einer Frist von 
sechs Wochen erhoben werden. Diese Frist. be
ginnt in dem Zeitpunkt, in dem der Betroffene 
Kenntnis von der· Ausübung unmittelbarer ver
waltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsge
walt erlangt hat, sofern er aber durch diese be
hindert war, von seinem Beschwerderecht Ge
brauch zu machen, mit dem Wegfall dieser 
Behinderung. 

(3) Die Beschwerde hat den Sachverhalt genau 
darzulegen und anzugeben, ob sich der Beschwer
deführer in einem verfassungsgesetzlich ge
währleisteten Recht oder wegen Anwendung 
einer gesetzwidrigen Verordnung, eines ver
fassungswidrigen Gesetzes oder eines rechts~ 
widrigen Staatsvertrages in seinen Rechten ver
letzt erachtet. Die für verfassungs- oder gesetz
widrig erachtete Rechtsvorschrift ist zu bezeich
nen. Bei Beschwerden im Sinne des Abs. 2 ist, 
soweit dies zumutbar ist, auch anzugeben, wel
ches Organ die unmittelbare verwaltungsbehörd
liche Befehls- und Zwangsgewalt ausgeübt hat 
und welcher Behörde sie zuzurechnen ist. 

(4) Der angefochtene Bescheid ist in Urschrift, 
Gleichschrift, Abschrift oder Kopie anzuschlie
ßen; der Tag seiner Zustellung ist anzugeben. 

(5) Beruht die Beschwerde auf einer Rechtsan
sicht, die der bisherigen Rechtsprechung des 
Verfassungs gerichtshofes widerspricht, so kann 
der Referent den Beschwerdeführer mit Zustim
mung des Präsidenten unter Hinweis auf die 
einschlägigen Erkenntnisse oder Beschlüsse des 
Verfassungsgerichtshofes . und unter Anberau
mung einer angemessenen Frist auffordern, die 
Beschwerde durch Angabe der Gründe zu ergän
zen, aus denen er die der bisherigen Recht
sprechung zugrunde liegende Rechtsansicht für 
unrichtig hält; die Versäumung der Frist gilt als 
Zurückziehung. 

§ 83. (1) Eine Ausfertigung der Beschwerde 
samt Beilagen ist der Behörde, von der der ange
fochtene Bescheid herrührt oder der der in Aus
übung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher 
Befehls- und Zwangsgewalt gesetzte Verwal
tungsakt zuzurechnen ist, mit der Mitteilung 
zuzustellen, daß es ihr freisteht, innerhalb einer 
Frist, die mindestens drei Wochen zu betragen 
hat, eine Gegenschrift zu erstatten. 

(2) Zur Vorbereitung der Verhandlung kann 
den Parteien auch die Erstattung weiterer Äuße
rungen und Gegenäußerungen innerhalb zu 
bestimmender Fristen freigestellt werden. 

'(3) Eine Verlängerung der Fristen kann nur 
aus erheblichen Gründen bewilligt werden; die 
Zustimmung der Gegenpartei ist hiezu weder 
erforderlich noch ausreichend. 

§ 84. (1) Nach Einlangen der Gegenschrift 
und der weiteren etwa verlangten Äußerungen 
oder nach Ablauf der Fristen beraumt der Präsi
dent des Verfassungs gerichtshofes die Verl,land
lung an. 

(2) Zu dieser Verhandlung sind der Beschwer
deführer, die Behörde (§ 83 Abs. 1) und etwa 
sonst Beteiligte zu laden. 

§ 85. (1) Die Beschwerde hat keineaufschie
bende Wirkung. 

(2) Der Verfassungsgerichtshof hat auf Antrag 
des Beschwerdeführers der Beschwerde mit 
Beschluß aufschiebende Wirkung zuzuerkennen, 
insoweit dem nicht zwingende öffentliche Interes
sen entgegenstehen und nach Abwägung aller 
berührten Interessen mit dem Vollzug oder mit 
der Ausübung der mit Bescheid eingeräumten 
Berechtigung durch einen Dritten für den Be
schwerdeführer ein unverhältnismäßiger Nachteil 
ver!Junden wäre. Der Antrag ist gleichzeitg· 
mit der Bes<>hwerde einzubringen. Wenn der 
Verfassungs gerichtshof nicht versammelt ist, 
so ist die Zuerkennung der aufschiebenden 
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6 265 der Beilagen 

Wirkung auf Antrag des Referenten vom Präsi
denten des Verfassungs gerichtshofes auszu
sprechen. 

(3) Der Beschluß über die Zuerkennung der 
aufschiebenden Wirkung ist dem Beschwerde
führer, der Behörde (§ 83 Abs. 1) und etwa 
sonst Beteiligten zuzustellen. Die Behörde hat 
den Vollzug des angefochtenen Verwaltungs
aktes aufzuschieben und die hiezu erforderlichen 
Verfügungen zu treffen; der durch den ange
fochtenen Bescheid Berechtigte darf die Berech
tigung nicht ausüben. 

§ 86. Wird vor Schluß der Verhandlung über 
die Beschwerde der Nachweis erbracht, daß 
der Beschwerdeführer klaglos gestellt erscheint, 
so hat der Verfassungsgerichtshof nach Ein
vernehmung des Beschwerdeführers die Be
schwerde als gegenstandslos geworden zu er
klären und das Verfahren einzustellen. 

§ 87. (1) Das Erkenntnis hat auszusprechen, 
ob eine Verletzung verfassungs gesetzlich ge
währleisteter Rechte stattgefunden hat oder ob 
der Beschwerdeführer wegen Anwendung einer 
gesetzwidrigen Verordnung, eines verfassungs
widrigen Gesetzes oder eines rechtswidrigen 
Staatsvertrages in seinen Rechten verletzt worden 
ist, und hat gegebenenfalls den angefochtenen 
Verwaltungs akt aufzuheben. 

(2) Wenn' der Verfassungsgerichtshof einer 
Beschwerde stattgegeben hat, sind die Ver
waltungsbehörden verpflichtet, in dem be
treffenden Fall mit den ihnen zu Gebote stehenden 

rechtlichen Mitteln unverzüglich den der Rechts
anschauung des Verfassungsgerichtshofes ent
sprechenden Rechtszustand herzustellen. 

(3) Weist der Verfassungsgerichtshof die Be
schwerde ab, so hat er, falls ein darauf abzielender 
Antrag des Beschwerdeführers spätestens bis 
zum . Schluß der öffentlichen mündlichen Ver
handlung gestellt worden ist, in seinem Er
kenntnis auszusprechen, daß die Beschwerde 
gemäß Art. 144 Abs. 2 des Bundes-Verfassungs
gesetzes an den Verwaltungs gerichtshof ab
getreten wird. Ein solcher Ausspruch hat nicht 
zu erfolgen, wenn es sich um einen Fall handelt, 
der nach Art. 133 des Bundes-V erfassungs
gesetzes von der Zuständigkeit des Verwaltungs
gerichtshofes ausgeschlossen ist. 

§ 88. Der Partei, die unterliegt oder die den 
Beschwerdeführer klaglos gestellt hat, kann auf 
Antrag der Ersatz der Prozeßkosten auferlegt 
werden. Das gleiche gilt sinngemäß für den 
Fall, daß der Beschwerdeführer die Beschwerde 
vor der mündlichen Verhandlung zurückzieht, 
ohne klaglos gestellt worden zu sein. 

§ 89. Mit der Vollziehung dieses Bundes
gesetzes ist der Bundeskanzler betraut." 

Artikel II 

Dieses Bundesgesetz tritt mit 1. Juli 1976 in 
Kraft. 

Artikel 111 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 
ist der Bundeskanzler betraut. 
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